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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6808/J-NR/1994, 
betreffend Nostrifizierung eines Doktorates, die die Abgeordne

ten SCHEIBNER und Kollegen am 16. Juni 1994 an mich gerichtet 

haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Wie beurteilen Sie den konkreten Fall von Herrn Dr. Balogh? 

2. Ist auf die nunmehrige Anerkennung des Doktorates von Herrn 
Balogh in der BRD die Rechtslage zwischen Österreich und der 
BRD anzuwenden? 

3. Wenn ja, welche weiteren Schritte muß Herr Balogh setzen, um 
zu einer Nostrifizierung zu gelangen? 

Antwort: 

Die Anerkennung eines akademischen Grades aus einem Drittstaat 

im Staat A (hier: Österreich) präjudiziert in keiner Weise die 

Anerkennung im Staat B (hier: Deutschland). Sogenannte "Drei

ecks anerkennungen " sind in den hochschulrechtlichen Vorschriften 

ausgeschlossen. Da es sich nicht um einen in Österreich originär 

erworbenen akademischen Grad handelt, ist auch das Abkommen zwi

schen Österreich und Deutschland über die Anerkennung von Gleich
wertigkeiten im Hochschulbereich, BGBl. Nr. 368/1983, nicht anzu
wenden. 
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4. Wenn nein, welche sonstigen Möglichkeiten hat Herr Balogh, um 
zu seinem Recht zu gelangen? 

Antwort: 

Herr Balogh kann die Anerkennung bei den zuständigen Stellen in 

Deutschland beantragen. Das Verfahren würde unabhängig vom sei

nerzeitigen Verfahren in Österreich laufen. 
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